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Zitat von Aviator

Nein. Laut SL sind anlasslose Beurteilungen nicht möglich.

Diese Aussage ist im hier aufgeführten Zusammenhang falsch. Eine dienstliche Beurteilung ist
u.a. auf Wunsch vor einer Versetzung aus dienstlichen Gründen, vor deiner Abordnung von
mehr als einem Jahr usw. zu erstellen (vgl. hierzu 3.2.5. der Richtlinien für dienstliche
Beurteilung (...) , Rd.Erl. v. 19.07.2017, Abl. NRW 09/17 S.35). Die Abordnung stellt also gerade
einen hinreichenden Anlass dar.
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